
MASS DER BAULICHEN NUTZUNG WA MI GE1 GE2 GEe 
Zahl der Vollgeschosse (max.) II II - - - 
Grundflächenzahl (GRZ) 0,4 0,6 0,8 0,6 0,8 
Bauweise o o o o o 
Gebäudehöhe (max.) in m* 11 11 10 13 11 
Traufhöhe (max.) in m** 6,5 6,5 - - - 

 
 Bezugspunkt für die Angaben zur Trauf- und Firsthöhe ist das vorhandene Gelände (vgl. 

beigefügten Höhenplan). Dabei ist die mittlere Höhe des überdeckten Geländes an jeder Seite 
des Gebäudes maßgebend. 

 
 *Definition Gebäudehöhe: Unter Gebäudehöhe ist bei geneigten Dächern die Firsthöhe als die 

Höhenlage der oberen Dachbegrenzungskante über dem Bezugspunkt zu verstehen. Bei 
Satteldächern ist dies der äußere Schnittpunkt der beiden Dachschenkel, bei Pultdächern der 
höchste Punkt der Außenkante Dachhaut. Bei Flachdächern ist für die Gebäudehöhe die 
Höhenlage des obersten Abschlusses der Außenwand (Oberkante Attika) maßgebend. 

 
**Definition Traufhöhe: Die Traufhöhe ist die Höhe der Schnittlinie zwischen der Außenwand 
des aufgehenden Mauerwerkes und der Dachhaut. Bei Staffelgeschossen ist es die Oberkante 
des unteren Hauptmauerwerkes (Attika). Bei Pultdächern ist für die Einhaltung der Traufhöhe 
allein die untere Traufe maßgebend. Bei Flachdächern ist die Traufhöhe die Höhenlage des 
obersten Abschlusses der Außenwand (Oberkante Attika).  

A) BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEM. § 9 BAUGB 
    

1. ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 4, 6, 8 
BauNVO und § 1 Abs. 5, 6, 8 BauNVO) 

   
1.1. Einzelhandel 

Einzelhandel sowie Großhandel mit einzelhandelsähnlicher Vertriebsstruktur sind im 
Gewerbegebiet grundsätzlich nicht zulässig. Ausnahmsweise dürfen die in dem Gebiet 
ansässigen Handwerks- und Gewerbebetriebe auf einem der bebauten Betriebsfläche 
untergeordneten Teil von 10 % bis maximal 100 qm pro Betrieb Produkte verkaufen, die sie in 
dem Gebiet selbst hergestellt, weiterverarbeitet oder weiterbearbeitet haben oder die sie in ihrer 
handwerklichen oder gewerblichen Tätigkeit in branchenüblicher Weise installieren, einbauen 
oder warten. 
 

1.2. Ausschluss von Nutzungen im Allgemeinen Wohngebiet 
Die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden ausgeschlossen. 
    

1.3. Ausschluss von Nutzungen im Mischgebiet 
Die nach § 6 Abs. 2 Nr. 6-8 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen im Mischgebiet werden in 
den Bebauungsplan nicht aufgenommen. Die nach § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen werden ausgeschlossen.  

1.4. Ausschluss von Nutzungen im Gewerbegebiet 
Die ausnahmsweisen zulässigen Nutzungen im Sinne des § 8 Abs. 3 BauNVO werden 
ausgeschlossen. 
 

1.5. Höhe der Gebäude 
In Gewerbegebieten sind Ausnahmen von der festgesetzten Gebäudehöhe bei untergeordneten 
Gebäudeteilen, technischen Aufbauten (z.B. Schornsteine) sowie aufgeständerten Anlagen zur 
Nutzung der Solarenergie möglich.  

2.  MINDESTGRÖSSE VON GRUNDSTÜCKEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind nur Baugrundstücke mit einer Mindestgröße 
von 550 m2 zulässig. 

 
3.  HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 

und 6 BauGB) 
Im WA und MI sind bei Einzelhausbebauung höchstens drei Wohnungen pro Grundstück 
zulässig.   
    

4.  ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE (§ 9 (1) Nr. 4 BAUGB I.V.M. § 23 (5) BAUNVO) 
 
 Stellplätze, Carports und Garagen 

Stellplätze und Garagen einschließlich ihrer Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO dürfen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche errichtet werden. 

 
5. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 

NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
5.1. Beschränkung der Bodenversiegelung 

Eine Befestigung von privaten Wegen, Pkw-Stellplätzen, Garagenzufahrten und nicht 
überdachten Hofflächen ist nur in wasserdurchlässiger Weise zulässig (z.B. breitfugig verlegtes 
Pflaster, Schotterrasen, Schotter, Rasengittersteine oder ähnliches), sofern dadurch keine 
Grundwassergefährdung gegeben ist. Dies gilt nicht für Flächen, die von Lastkraftwagen und 
Staplerfahrzeugen befahren werden. 

 
5.2. Gestaltung des Regenrückhaltebeckens als Erdbecken 

Das zur Entwässerung des Gebietes vorgesehene Regenrückhaltebecken ist als Erdbecken zu 
gestalten. Die Zuwegung ist in wassergebundener Weise anzulegen mit Ausnahme der 
Abschnitte, die überflutet werden. Die Böschungsbereiche sind mit Landschaftsrasen mit einer 
heimischen, krautreichen Saatgutmischung einzusäen.  
 

5.3.  Durchlass unter der Zufahrtsstraße 
Der Durchlass für den Berghäuser Bach unter der Zufahrtsstraße ist als nach unten unbefestigtes 
U-Profil zu gestalten. Die Sohle ist mit Gewässersubstrat zu strukturieren. 
 

5.4.  Artenschutzmaßnahmen 
 

Kontrolle von Gebäuden und Gehölzen  
Die Gebäude und zu fällenden Bäume mit Höhlen sind zuvor auf ein mögliches Vorkommen von 
Fledermäusen und Vögeln zu untersuchen. Die Höhlen bzw. Nistmöglichkeiten sind bei 
Nichtanwesenheit von Tieren zu verschließen bzw. die betroffenen Bäume und Gebäude 
unverzüglich zu entfernen. 
 
Errichtung eines Reptilienschutzzauns zum Schutz von Reptilien  
Um die Tötung von Individuen bzw. Gelegen von Zauneidechse und Schlingnatter während der 
Bauarbeiten ausschließen zu können, sind die verbleibenden Gehölzbestände sowie der 
Straßenbereich und alle Flächen, die an befahrene Flächen grenzen, vor Beginn der Bauarbeiten 
bzw. vor Beginn der Aktivitätsperiode der Reptilien im Frühjahr mit einem Schutzzaun 
abzugrenzen, sodass ein Einwandern von Reptilien in das Baufeld verhindert wird. Der 
Schutzzaun ist bis zum Ende der Bauarbeiten regelmäßig auf seine Funktionsfähigkeit zu 
überprüfen. 
 
Anbringen von Nisthilfen 
In den Baumbestand der Maßnahmenflächen F5 und F6 sind insgesamt 3 Nisthilfen für den 
Gartenrotschwanz (Halbhöhle, ovales Einflugloch mit den Maßen von 4,8 cm hoch und 3,2 cm 
breit) und 9 Nisthilfen für den Feldsperling (Vollhöhle, Einflugloch mit 3,6 cm Durchmesser) 
dauerhaft anzubringen und bei Ausfall zu ersetzen.  

5.5.  Vermeidungsmaßnahmen 
 

Vermeidungsmaßnahmen im Rahmen der Bauausführung  
Der Eintrag von z.B. Schadstoffen oder Stäuben ins Gewässer im Rahmen der Bauausführung ist 
über geeignete Vorkehrungen z.B. über Absetzbecken für Baustellenabwässer und Filtersperren 
im Gewässer zu vermeiden. 
    

5.6. Landwirtschaftliche Wege 
 Die im Bebauungsplan als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Landwirtschaftlicher 

Weg gekennzeichnete Wege sind in wasserdurchlässiger Weise auszubilden. 
  
6. FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN ZUM AUSGLEICH (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 

1a BAUGB) 
 
6.1.  Maßnahmenfläche F1: CEF für den Steinkauz - Erhaltung eines Streuobstbestandes mit  

Brutplatz 
 
Auf der Streuobstwiese mit Brutplatz des Steinkauzes sind die vorhandenen Altbäume zu sichern 
und bei Ausfall zu ersetzen. Im Unterwuchs ist ein extensiv genutztes Grünland zu erhalten. Der 
Unterwuchs ist zweimal im Jahr zu mähen, wobei die erste Mahd Anfang Juni und die zweite 
nach dem 1. September vorzunehmen ist. Statt des zweiten Schnitts ist eine Beweidung in 
geringer Dichte möglich. Das Mähgut ist abzutransportieren. Düngung und Pestizideinsatz sind 
nicht zulässig.  
 

6.2.  Maßnahmenfläche F2:  Erhaltung und extensive Nutzung von Weideflächen und 
Streuobstwiesen 
 
Die im Osten des Plangebietes vorhandenen Weiden und Streuobstflächen sind extensiv zu 
bewirtschaften und zu erhalten. Der Unterwuchs ist zweimal im Jahr zu mähen, wobei die erste 
Mahd Anfang Juni und die zweite nach dem 1. September vorzunehmen ist. Alternativ ist eine 
extensive Beweidung mit Schafen zulässig. Düngung und Pestizideinsatz sind nicht zulässig. 
 

6.3.  Maßnahmenfläche F3: Entbuschung des Südhangs und extensive Pflege 
 
Die westlich und östlich der neuen Verkehrsanbindung liegenden Hangflächen sind zu 
entbuschen und extensiv zu pflegen, sodass die mageren und artenreichen Grünlandbestände 
gesichert werden. Die Vorgaben zu Pflegeschnitten/ -regimen und Beweidung aus F2 gelten 
gleichermaßen.  
 

6.4. Maßnahmenfläche F4: Waldstilllegung 
 
Die forstliche Nutzung des Waldbestandes ist einzustellen, sodass der Anteil liegenden und 
stehenden Totholzes langfristig erhöht wird. Die Fällung einzelner Bäume aus Gründen der 
Verkehrssicherung ist zulässig. Die gefällten Bäume verbleiben jedoch als Totholz im Bestand. 
Vorhandene nicht-standortgerechte Nadelbäume sind zu entfernen.  

 
6.5. Maßnahmenfläche F5: CEF für den Steinkauz - Erhaltung und Optimierung von 

Streuobstbeständen für den Steinkauz  
 
Die vorhandenen Altbäume sind zu sichern und bei Ausfall zu ersetzen. Im Unterwuchs ist ein 
extensiv genutztes Grünland zu erhalten. Die Vorgaben zu Pflegeschnitten/-regime und 
Beweidung aus F2 gelten gleichermaßen. Düngung und Pestizideinsatz sind nicht zulässig. Es 
sind 3 Steinkauzröhren mit Rindenmulcheinstreu in den Baumbestand zu hängen. Das Anbringen 
der Steinkauzröhren muss durch eine fachkundige Person und gemäß den Ansprüchen des 
Steinkauzes erfolgen.  

6.6. Maßnahmenfläche F6: CEF für den Steinkauz - Extensivierung der Grünlandnutzung und 
Pflanzung von Obstbäumen 
    

Auf den Flurstücken dieser Maßnahme ist die Grünlandnutzung zu extensivieren und mit der 
Pflanzung von heimischen Obstgehölzen der folgenden Liste langfristig zu Streuobstwiesen zu 
entwickeln. Hierbei sollen vorzugsweise alte Obstsorten gewählt werden. 

 
Malus domestica  (Kulturapfel) 
Prunus domestica  (Pflaume, Zwetschge) 
Pyrus communis  (Kulturbirne) 

 
Je Flurstück sind mindestens 10 Obstbäume zu pflanzen. Die Obstbäume sind als Hochstamm 
zu pflanzen, zu verankern und mit Schutzvorrichtungen zu versehen. Die Gehölze sind bis zu 
einem Alter von 10 Jahren durch einen jährlichen Erziehungsschnitt, ab dem 10. Lebensjahr 
durch einen Erhaltungsschnitt im Abstand von 2 bis 3 Jahren zu pflegen. Die Vorgaben zu 
Pflegeschnitten/-regime und Beweidung aus F2 gelten gleichermaßen. Düngung und 
Pestizideinsatz sind nicht zulässig. 

 
6.7. Maßnahmenfläche F7: CEF für die Feldlerche - Anlage von Feldlerchenfenstern 
 

Innerhalb der Maßnahmenfläche F7 in der Gemarkung Berghausen sind innerhalb einer 
Ackerfläche 3 Feldlerchenfenster anzulegen. Die Wahl der Ackerfläche ist abhängig von der 
jeweiligen Bewirtschaftung und kann jährlich innerhalb der Fläche F7 wechseln. Die für die 
Maßnahme in einem Jahr vorgesehene Ackerfläche darf nicht mit hochwüchsigen Kulturen, 
insbesondere nicht mit Mais, bestellt werden. 

 
Die Fenster werden entweder durch Anheben der Sämaschine oder durch nachträgliches 
mechanisches Freistellen hergestellt; eine Anlage der Fenster durch Herbizideinsatz ist 
unzulässig. Die Fenster werden mit einer Größe von jeweils > 20 m² (z.B. 4 x 6 m oder 3 x 8 m, je 
nach Breite der Sämaschine) und mit einem Mindestabstand zum Feldrand von 25 m hergestellt. 
Die Fenster werden nach der Aussaat normal wie der Rest des Schlages bewirtschaftet. 
 

 
6.8 Zuordnung 

Den Eingriffen in Natur und Landschaft im Bereich des Geltungsbereiches zum Bebauungsplan 
werden: 
 die Maßnahmenflächen F1 „CEF für den Steinkauz - Erhaltung eines Streuobstbestandes mit 
Brutplatz“ auf Teilen der Flurstücke 62/1, 63/1, 64/1, 65/1 der Flur 4, Gemarkung Berghausen mit 
einer Gesamtgröße von 1.604 m²,  
 die Maßnahmenflächen F2 „Erhaltung und extensive Nutzung von Weideflächen und 
Streuobstwiesen“ auf Teilen der Flurstücke 50, 53, 54, 55, 56, 93, 94, 188/1 der Flur 4, 
Gemarkung Berghausen mit einer Gesamtgröße von 4.655 m²,  
 die Maßnahmenflächen F3 „Entbuschung des Südhangs und extensive Pflege“ auf Teilen der 
Flurstücke 32/1, 33/2, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 34 der Flur 4, Gemarkung Berghausen mit einer 
Gesamtgröße von 6.121 m²,  
 die Maßnahmenfläche F4 „Waldstilllegung“ auf Teilen der Flurstücke 7 und 8 der Flur 4, 
Gemarkung Berghausen mit einer Gesamtgröße von 24.716 m²,  
 die Maßnahmenfläche F5 „CEF für den Steinkauz - Erhaltung und Optimierung von 
Streuobstbeständen für den Steinkauz“auf den Flurstücken 32, 34 und 35 der Flur 5, Gemarkung 
Berghausen mit einer Gesamtgröße von 2.420 m²,  
 die Maßnahmenfläche F6 „CEF für den Steinkauz- Extensivierung der Grünlandnutzung und 
Pflanzung von Obstbäumen“ auf den Flurstücken 4, 5 und 84 der Flur 5, Gemarkung Berghausen 
mit einer Gesamtgröße von 4.913 m²  
 und die Maßnahmenfläche F7 „CEF für die Feldlerche - Anlage von Feldlerchenfenstern“ auf 
einer Fläche von 1.202 m² auf einem jährlich wechselnden Ackerschlag innerhalb einer 71.952 
m² großen Fläche in der Gemarkung Berghausen, Flur 5 und 6,  
zugeordnet.  

Die Maßnahme F7 wird vertraglich separat zwischen der Stadt Aßlar und dem Bewirtschafter der 
Flächen geregelt. 
 
Des Weiteren werden den Eingriffen die Ökokontomaßnahmen der Stadt Aßlar (Az.: 2015-NK-01-
005) auf dem Flurstück 21/1, Flur 1 der Gemarkung Bermoll in einer Größenordnung von 533.900 
BWP sowie Az.: 2015-NK-01-010 auf dem Flurstück 21/1, Flur 1 der Gemarkung Bermoll in einer 
Größenordnung von 723.000 BWP zugeordnet. Bei beiden Maßnahmen handelt es sich um die 
Stilllegung von Waldflächen im Vogelschutzgebiet Hörre. 

7.     FESTSETZUNGEN GEM. § 9 (1) NR. 21 BAUGB 
    

7.1. Leitungsrecht 
       Die mittels Symbol A gekennzeichnete Fläche ist mit einem Leitungsrecht zugunsten des 

Abwasserverbandes Wetzlar zu belasten.  
 Die mittels Symbol R gekennzeichnete Fläche ist mit einem Leitungsrecht für einen 

Regenwasserkanal zu belasten.  
 Die mittels Symbol T gekennzeichnete Fläche ist mit einem Leitungsrecht zugunsten der Telekom 

zu belasten. Das Leitungsrecht umfasst die Befugnis die Leitungen zu unterhalten. 
 Die mittels Symbol E gekennzeichnete Fläche ist mit einem Leitungsrecht zugunsten der 

EnergieNetz Mitte GmbH zu belasten.  
 Die Leitungsrechte umfassen jeweils die Befugnis, die Leitungen zu unterhalten. 
 
8.    MASSNAHMEN FÜR VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR GERÄUSCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 

24 BauGB) 
       Im eingeschränkten Gewerbegebiet (GEe) dürfen nur Anlagen und Einrichtungen errichtet 
       und betrieben werden, die nach ihrem Störgrad in einem Mischgebiet zulässig sind. 
 
9.    GRÜNFLÄCHEN (§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
 
9.1. Öffentliche Grünflächen Verkehrsgrün 

Alle Böschungsflächen im Geltungsbereich sind unter Berücksichtigung geltender Richtlinien für 
die Anlage von Straßen mit Gehölzen oder Landschaftsrasen mit einer heimischen, krautrechen 
Saatgutmischung einzusäen. 

 
9.2.  Flächen für Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB) 

Die in der Plankarte gekennzeichneten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
(Teile der Böschungsfläche) sind mit heimischen Laubgehölzen in unregelmäßiger Anordnung 
zu bepflanzen. Je 100 m² sind 1 Baum I. Ordnung mit einem Stammumfang von 14-16 cm, 2 
Bäume mit einem Stammumfang von 12-14 cm, 5 Heister mit einer Höhe von 150-175 cm und 
40 Sträucher je nach Art mit einer Höhe von 60-80, 80-100 oder 100-150 cm zu pflanzen. 
Pflegemaßnahmen sind abschnittsweise in der Zeit vom 01. Oktober bis 28. Februar 
durchzuführen. Empfohlene Gehölze sind der Pflanzliste unter Textfestsetzung B) 6. zu 
entnehmen. 
    

9.3. Baumpflanzungen Einzelbäume 
Für die gemäß Planzeichnung entlang der Haupterschließungsstraße und am Rand des GE2 
anzupflanzenden Einzelbäume sind im Abstand von je 15 m Bäume 1. Ordnung mit einem 
Stammumfang von 20-25 cm als 3-4 mal verpflanzte Hochstämme zu pflanzen. Vom zeichnerisch 
festgesetzten Standort der Einzelbäume darf um bis zu 2 m abgewichen werden. Bei dem GE2 
darf die Zufahrtsituation zu Grundstücken nicht verhindert werden. 
Pflegemaßnahmen sind abschnittsweise in der Zeit vom 01. Oktober bis 28. Februar 
durchzuführen. Die Anpflanzung ist innerhalb von 2 Pflanzperioden nach Baustellenfertigstellung 
fachgerecht auszuführen und dauerhaft zu erhalten. Für die festgesetzten Baumpflanzungen sind 
standortgerechte einheimische Bäume entsprechend der Artenliste zu verwenden. Zu pflanzende 
Bäume sind dauerhaft zu erhalten und bei Ausfällen zu ersetzen.  

 
9.4. Anpflanzung von Laubbäumen auf öffentlichen und privaten Parkflächen 

Auf öffentlichen und privaten Parkflächen ist für je 6 Stellplätze ein heimischer Laubbaum gemäß 
der Artenliste unter Textfestsetzung B) 6., zu pflanzen. Der Bereich der Baumscheibe ist vor dem 
Befahren zu sichern. 

9.5. Öffentliche Grünfläche „Spielplatz“ 
Innerhalb der als Spielplatz gekennzeichneten öffentlichen Grünfläche sind heimische, 
standortgerechte Pflanzen gemäß der Pflanzliste FS B) 6.  zu verwenden. Giftige Pflanzen dürfen 
nicht verwendet werden. 

 
 
 
B) BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEM. § 91 HBO  

(Satzung gemäß § 91 Abs. 1, 2 und 4 HBO i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB) 
    

1. Dachgestaltung 
 
1.1. Dachaufbauten und -flächenausschnitte 

Die Gesamtbreite von Dachaufbauten einer Dachfläche darf zwei Drittel der Breite der jeweiligen 
Dachfläche nicht überschreiten. Ausgenommen sind Solaranlagen. Dachflächenausschnitte zur 
Anlage von Loggien und Dachgärten sind nicht zulässig. 
 
Dachgauben sind nur auf Hauptgebäuden zulässig. Sie sind in gleicher Höhenlage anzuordnen. 
Die Breite einer Gaube darf nicht mehr als 5,00 m betragen. Die Gauben sind mit dem gleichen 
Material wie das Hauptgebäude einzudecken. 

 
1.2. Dachdeckung 

Für die Dacheindeckung sind nur einfarbige Materialien in gedeckten rötlichen, rotbraunen oder 
schiefergrauen bis anthrazitfarbenen Tönen zulässig. Solaranlagen sind zulässig. 
 

1.3. Dachgeschoss 
Bei Einzelhäusern ist das Staffelgeschoss mindestens an drei Seiten gegenüber den 
Außenwänden des darunter befindlichen Geschosses zurückzusetzen. An den straßen-
zugewandten Seiten sind sie dabei um mind. 1,5 m zurückzusetzen. Jeweils die zu den für das 
öffentliche Bild prägenden Seiten sind zurückzusetzen. 

 
2. Fassadengestaltung 

Die Fassaden in Gewerbegebieten sind in Abständen von max. 20 m mit senkrechten 
Gliederungselementen zu versehen (z.B. Vor- und Rücksprünge, unterschiedliche Farben und 
Materialien, farblich abgestimmte Regenfallrohre, Rankgerüste). 
 
Fassaden mit Oberflächenmaterialien aus Kunststoff, reflektierenden Materialien außer Glas und 
Fassaden mit greller Farbgebung sind unzulässig.  
 
50% der jeweiligen nördlichen und östlichen Fassade (zum Wald hin) ist zum Zweck der 
landschaftlichen Einbindung des Baukörpers zu begrünen (empfohlene Kletterpflanzen s. 
Artenliste unter Textfestsetzung B) 6.).  

 
3. Grundstücksgestaltung 
 
3.1. Gewerbegebiet 

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen in Gewerbegebieten sind als Grünflächen zu 
gestalten.  
 
Davon sind zu mindestens 80 % mit heimischen Bäumen und Sträuchern in unregelmäßiger 
Anordnung zu bepflanzen. Nicht angewachsene oder abgestorbene Gehölze sind zu ersetzen. 
Die Anpflanzungen sollen insgesamt mindestens 5 Arten aus der Liste im P. B) 6. umfassen. 

 
3.2. Mischgebiet und Allgemeines Wohngebiet 

Um einen ausreichenden Grünflächenanteil im Mischgebiet und in dem Allgemeinen Wohngebiet 
zu gewährleisten, sind die nach Abzug der überbauten sowie befestigten Flächen verbleibenden 
Flächen der Baugrundstücke dauerhaft als Garten- oder Grünflächen zu gestalten. 
 
Diese Garten- oder Grünflächen sollen eine mindestens 30%ige standortgerechte und heimische 
Baum- und Strauchpflanzung einschließen. Als Flächenmaß gilt für einen Baum 10 m² und für 
einen Strauch 1 m² (empfohlene Arten s. Textfestsetzung B) Punkt 6.) 

4. Grundstückseinfriedungen 
Sichtdurchlässige Grundstückseinfriedungen sind an der straßenzugewandten Seite bis zu einer 
Höhe von 1,50 m über Geländeoberkante zulässig. Undurchsichtige bzw. blickdichte 
Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 1,00 m zulässig. An den Grundstücksseiten die 
Nachbargrenzen darstellen sind Einfriedungen bis 2,00 m zulässig, wenn sie das Wechseln von 
bodengebundenen Kleintieren nicht einschränken. Zaunanlagen sind zu mindestens 60 % mit 
heimischen Laubgehölzen und/oder Kletterpflanzen zu begrünen 
    

5. Werbeanlagen 
 Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung zulässig. Werbeanlagen, Firmenaufschriften und 

ähnliches müssen sich in Umfang, Werkstoff, Form und Farbe der Gebäudegestaltung unterordnen
Werbeanlagen dürfen die Traufhöhe der Gebäude, an denen sie angebracht sind, nicht 
überragen. Werbung auf Dachflächen ist nicht zulässig. Bei Werbung auf freistehenden Schildern 
darf die einzelne Werbefläche eine Größe von 6 m² und eine Gesamthöhe von 3 m über dem 
natürlichen Gelände nicht überschreiten. Folgende Werbeanlagen sind nicht zulässig: 
 
- Werbeanlagen mit greller Farbgebung oder reflektierenden Materialien 
- Werbeanlagen mit Blink- oder Wechselbeleuchtung 
- Werbeanlagen an sich verändernden oder bewegenden Konstruktionen  
- Werbeanlagen auf oder in Dachflächen integriert. 
    

6. Empfehlungen für die Artenauswahl standortgerechter Gehölze 
 

Bäume 1. Ordnung:  Bäume 2. Ordnung:  
Acer platanoides  
Acer pseudoplatanus  
Fagus sylvatica  
Fraxinus excelsior  
Quercus petraea  
Quercus robur  
Tilia cordata  
Tilia platyphyllos   

(Spitzahorn)  
(Bergahorn)  
(Buche)  
(Esche)  
(Traubeneiche) 
(Stieleiche)  
(Winterlinde) 
(Sommerlinde) 

Acer campestre  
Betula pendula  
Carpinus betulus 
Prunus avium 
Salix caprea  
Sorbus aucuparia 
Ulmus carpinifolia 

(Feldahorn) 
(Sandbirke) 
(Hainbuche)  
(Vogelkirsche) 
(Salweide)  
(Eberesche) 
(Feldulme) 

 
Sträucher: 

   

Cornus sanguinea  
Corylus avellana  
Crataegus spec.  
Euonymus europaeus 
 

(Hartriegel) 
(Hasel)  
(Weißdorn)  
(Pfaffenhütchen) 
 

Lonicera xylosteum 
Rosa canina  
Sambucus nigra  
Viburnum opulus 

(Rote Heckenkirsche) 
(Hundsrose) 
(Schwarzer Holunder) 
(Schneeball) 

 
Kletterpflanzen:  
Aristolochia macrophylla  
Clematis spec.  
Hedera helix  
Rosa spec. 
Parthenocissus tricuspidata  
Polygonum aubertii  
Vitis vinifera 

(Pfeifenwinde)  
(Waldrebe)  
(Efeu)  
(Kletterrosen) 
(Dreiblättrige Jungfernrebe)  
(Kletterknöterich)  
(Weinrebe) 
 
  

 
 
 
C) HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

    
1. Versickerung von Niederschlagswasser 
 Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation ohne 

Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder 
wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche 
Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 WHG). 

4. Brandschutz 
Öffentlich-rechtliche und private Verkehrswege sollen so ausgebildet bzw. erhalten werden,  
dass für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge ausreichende Zufahrtswege, Bewegungs- und 
Aufstellflächen zur Verfügung stehen. Einzelheiten sind mit der zuständigen 
Brandschutzdienststelle im Rahmen der Erschließungsplanung abzustimmen. Behinderungen im 
Bereich von Zufahrts-, Aufstell-, Anleiter- und Zugangsflächen für die Feuerwehr dürfen in keinem 
Fall vorhanden sein oder geschaffen werden. 

  
 Die Löschwasserversorgung für Bebauungen ist gemäß § 38 Abs. 2 HBO 2011 in Verbindung mit 

den Mindestanforderungen nach dem Arbeitsblatt W 405 DVGW Abs. 4 und 5 zu planen, wobei 
als Grundsatz folgende Mindestwassermengen zur Verfügung stehen müssen: 

  
 Zur Löschwasserversorgung im Plangebiet müssen für das WA eine Wassermenge von min. 800 

l/min. (48 m³/h) und für das MI eine Wassermenge von min. 1600 l/min. (96 m³/h), und für das GE 
und GEe von min. 3200l/min (192 m³/h) über einen Zeitraum von mind. zwei Stunden zur 
Verfügung stehen. Die Brandreserve im Hochbehälter muss mindestens 96 m³ betragen. 

 
        Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes steht der Stadt Aßlar ein Hubrettungsgerät zur 

Verfügung. 
    

5. Bergbau 
 Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Gebiet von zwei erloschenen 

Bergwerkfeldern, in denen das Vorkommen von Erz nachgewiesen wurde. Die Fundstellen liegen 
nach den bei der Bergaufsicht vorhandenen Unterlagen außerhalb des Planbereichs. Bei 
Baumaßnahmen im Bereich des Bebauungsplanes ist auf Spuren alten Bergbaus zu achten; ggf. 
sind entsprechende Sicherungsmaßnahmen zu treffen. 

 
6.  Denkmalschutz 

Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmale wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und 
Fundgegenstände wie z.B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt, so ist dies nach § 21 
HDSchG dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen, hessenARCHÄOLOGIE oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverändertem 
Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 21 Abs. 3 
HDSchG). 
 

7.  Stellplatzsatzung 
 Die Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Aßlar ist zu beachten.  
 
8.  Bodenschutz 

Bei Bodenarbeiten sind die Vorgaben der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV), des 
Bundesbodenschutz-gesetzes (BBodSchG) und des Straßenbauerlasses Hessen der 
Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zu beachten. 
 
Zur Reduzierung der Bodenbeeinträchtigungen werden im Rahmen der Baumaßnahmen die  
anstehenden Böden nach Ober- und Unterboden separiert und - soweit möglich – im 
Geltungsbereich verwertet. Der verbleibende Boden wird zur weiteren Verwertung abgefahren. 
 
Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen 
anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu 
erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen (§ 202 BauGB) 

Es wird auf die Info-Blätter des Hess. Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz hingewiesen: 
„Boden – mehr als Baugrund; Bodenschutz für Bauausführende“  
(https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/hmuklv_boschu-
bauen_bauausfuehrende_textvorlage_02_180420_inkl-anhang.pdf) 
„Boden – damit Ihr Garten funktioniert; Bodenschutz für Häuslebauer“  
(https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/hmuklv_boschu-
bauen_haeuslebauer_textvorlage_01_180420.pdf) 


